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Deutsche übersetzt ist, beschlossen. Das Fehlen eines Registers ist sehr bedau-
erlich. Roman Czaja

------------------------------

Igor SantoS Salazar, Governare la Lombardia carolingia (774–924), (Al-
tomedioevo, n. s. 9) Roma 2021, Viella, 343 S., Abb., ISBN 978-88-3313-815-2, 
EUR 30. – Ausgehend von der internationalen Debatte über die Staatlichkeit 
im Früh-MA zielt S. S. darauf ab, Formen und Strukturen der Machtausübung 
in der Lombardei unter den Karolingern zu untersuchen: von der Eroberung 
von Pavia seitens Karls des Großen (774) bis zur Ermordung König Beren-
gars I. (924). Der untersuchte Raum – die „Lombardia carolingia“ – entspricht 
nicht der heutigen Lombardei, sondern einer etwas größeren Region, die sich 
von den Alpen bis über den Fluss Po erstreckt – auch Guastalla, Luzzara und 
Polesine Parmense werden in die Betrachtung einbezogen – und vom Fluss 
Sesia im Westen – Vercelli ausgenommen – bis zum Fluss Mincio im Osten. 
Auch der Zeitraum der Untersuchung ist erklärungsbedürftig: Um 920 wur-
den laut S. S. spezifische Rahmenbedingungen hinfällig infolge des Todes der 
Akteure, die unter den letzten Karolingern ihre Karriere begonnen hatten. 
Mit der Thronbesteigung Hugos von Arles (926) gelangten neue Personen 
an die Macht, und gleichzeitig änderten sich die „politischen Strategien“. In 
den 150 Jahren davor habe die so konturierte karolingische Lombardei eine 
„Königslandschaft“ (S. 34) gebildet, in der sich das Wirken der fränkischen 
Herrscher häufiger und stärker als in anderen Gebieten des ehemaligen Lango-
bardenreichs zeige. Um die Beziehung zwischen zentraler Macht und lokalen 
Amtsträgern, die wirtschaftliche Basis des Machtgefüges, die Machtorte und 
teilweise auch die Formen der politischen Kommunikation und Repräsentation 
zu untersuchen, stehen S. S. nicht nur erzählende Quellen und Gesetze, son-
dern vor allem 500 Urkunden zur Verfügung, deren Entstehung, Verwendung, 
Überlieferung und Editionsgeschichte er ausführlich beschreibt (S. 39–74). 
Anschließend stellt er die Entwicklung der karolingischen Herrschaft in Italien 
dar, die er in vier Phasen gliedert (S. 75–141). Die erste umfasst die Jahrzehnte 
von der Eroberung bis zum Tod des „Unterkönigs“ Bernhard (774–818). In 
der zweiten und zentralen Phase (822–875) stabilisierte und entfaltete sich 
die zentrale Macht unter Lothar I. und Ludwig II., die ihren Anspruch auf die 
Kaiserkrone durchsetzen konnten. Die folgenden dreißig Jahre in Reichsitalien 
(875–905) waren von Bürgerkriegen geprägt, deren Ergebnis – die vierte Phase 
(905–924) – die angespannte Regierungszeit Berengars I. war. Erst im dritten 
Kapitel (S. 143–210) befasst sich S. S. mit Ideal und Wirklichkeit der Regierung 
unter den karolingischen Herrschern im untersuchten Raum. Zunächst widmet 
er sich der Verwendung und Bedeutung des Begriffs res publica in verschiede-
nen Quellen. Anschließend konzentriert er sich auf die Machtausübung von 
Grafen und Bischöfen als Amtsträgern des Reichs: Er betrachtet konkrete 
Aspekte ihres ministerium, sowie die zentrale Bedeutung der wandelbaren fi-
delitas. S. S. exemplifiziert diese Komplexität anhand einer „Mikrogeschichte“ 
des Bischofssitzes Cremona (S. 182–195). Im vierten Kapitel (S. 211–276) 


